Landtag von Baden-Wiirttemberg
17. Wahlperiode

Gesetzentwurf

der Landesregierung

Gesetz zur Anderung der Landeshaushaltsordnung fiir
Baden-Wiirttemberg und des Beteiligungsfondsgesetzes
Baden-Wiirttemberg

A. Zielsetzung

Mit den Anderungen der §§ 14 und 33 der Landeshaushaltsordnung fiir Baden-
Wiirttemberg (LHO) sollen zum einen Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts umgesetzt werden. Zum anderen dienen die Anderungen dem Abbau sowie
der Vermeidung von Biirokratie (§§ 9, 34, 34a, 38, 50 und 110 LHO sowie des
§ 13 des Beteiligungsfondsgesetzes Baden-Wiirttemberg) und der Digitalisierung
von Verwaltungsabldufen (§§ 9 und 95 LHO). Dies trdgt zu einer noch effizien-
teren Verwaltung bei. In besonderer Weise trigt die Neuschaffung des Landes-
zentrums Finanzmanagement (LZFI) zu einer noch effizienteren Verwaltung
und dem reibungslosen Ablauf digitaler Vorgidnge bei. Das kamerale Haushalts-
managementsystem des Landes wurde mit der Integration des Kassenverfahrens
komplett neu aufgebaut. Hierdurch hat sich fiir die Anwendenden die Komple-
xitdt der Bedienung des Haushaltsmanagementsystems, insbesondere im Zusam-
menhang mit buchungspflichtigen Vorgéngen, erhéht. Die bisherigen Erfahrungen
haben gezeigt, dass es noch erheblicher Anstrengungen bedarf, die Qualitét der
Daten im Haushaltsmanagementsystem zu verbessern. Diese Verbesserung kann
jedoch nur durch eine dauerhafte Beratung und Unterstiitzung der Beauftragten fiir
den Haushalt sowie der Anwendenden erreicht werden. Aus diesem Grund richtet
das Finanzministerium Baden-Wiirttemberg eine neue Einheit bei der Oberfinanz-
direktion Baden-Wiirttemberg, das LZFI, ein. Das LZFI soll insbesondere die Be-
auftragten fiir den Haushalt bei allen buchungspflichtigen Vorgéngen beraten und
in Einzelfillen bei notwendigen Korrekturmafnahmen unterstiitzen. Damit das
LZFI diese Aufgaben kiinftig effektiv und effizient erfiillen kann, ist der dauerhafte
Zugriff auf alle Daten des Haushaltsmanagementsystems notwendig.

B. Wesentlicher Inhalt

Der neue § 9 Absatz 3 LHO regelt die Rahmenbedingungen fiir die Einrichtung
des LZFI und benennt dessen Aufgaben. Diese Vorschrift beinhaltet zugleich die
datenschutzrechtliche Erlaubnis fiir die Verarbeitung personenbezogener Daten
durch das LZFI. Aufgrund eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom
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17. Juli 2003 (2 BvL 1/99) ist zudem vorgesehen, die Regelung zu den Uber-
sichten zum Haushaltsplan und Funktionenplan in § 14 Absatz 1 Satz 1 LHO
zu erginzen, sodass den Haushaltspldnen eine Dokumentation iiber alle Sonder-
abgaben als Anlage beizufiigen ist. Zur Umsetzung einer weiteren Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 (2 BvF 1/22) ist geplant,
das Wort ,,einzubringen® in der geltenden Fassung der Regelung zum Nachtrags-
haushaltsgesetz in § 33 Satz 2 LHO durch ,,parlamentarisch zu beschlieBen* zu
ersetzen. Beziiglich der Erhebung der Einnahmen und Bewirtschaftung der Aus-
gaben soll in § 34 Absatz 3 LHO fiir Investitionen sowie in § 38 Absatz 2 LHO
fiir andere Verpflichtungserméchtigungen das Regel-Ausnahmeverhiltnis um-
gekehrt werden, sodass es grundsétzlich keiner Einwilligung des Finanzminis-
teriums mehr bedarf, vorbehaltlich der jeweils giiltigen VwV-Haushaltsvollzug.
Aufgrund gednderter Zustdndigkeit durch die Neuschaffung des LZFI wird die
Landesoberkasse Baden-Wiirttemberg in § 34a LHO ersetzt durch das Landes-
zentrum Finanzmanagement. Die bisher in § 3 Absatz 18 des Staatshaushaltge-
setzes 2025/2026 enthaltene Regelung zu kommunalen Wahlbeamten soll von
der Regelung im Staatshaushaltsgesetz 2025/2026 als Zeitgesetz in § 50 LHO
als neuer Absatz 7 tliberfiihrt werden. Es ist zudem vorgesehen, in die Regelung
zu der Auskunftspflicht zur Rechnungspriifung in § 95 LHO einen Absatz 3 ein-
zufligen, wonach die Vorlage- und Auskunftspflicht an den Rechnungshof auch
elektronisch gespeicherte Daten sowie deren automatisierten Abruf umfasst. In
§ 110 LHO soll der Verweis auf das Handelsgesetzbuch fiir die Wirtschafts-
fiihrung, Buchfiihrung und Rechnungslegung von landesunmittelbaren juristi-
schen Personen des offentlichen Rechts dergestalt begrenzt werden, dass etwaige
zukiinftige Regelungen im Handelsgesetzbuch zu Nachhaltigkeitsberichtspflich-
ten von dem Verweis ausgenommen sind. Die geplante Anderung im Beteili-
gungsfondsgesetz Baden-Wiirttemberg hat zum Gegenstand, dass dem Landtag
jéhrlich statt bisher quartalsweise eine Ubersicht iiber Stabilisierungsmafnahmen
des Beteiligungsfonds Baden-Wiirttemberg vorzulegen ist.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten fiir die 6ffentlichen Haushalte

Im Ergebnis entstehen keine finanziellen Auswirkungen. Lizenzkosten beim LZFI
von einmalig 41 650 Euro sowie jahrliche Wartungskosten von 7 000 Euro wer-
den aus vorhandenen Ansétzen bestritten.

E. Biirokratievermeidung, Priifung Vollzugstauglichkeit

Die Anderungen dienen der Biirokratievermeidung und sind vollzugstauglich.

F. Nachhaltigkeits-Check

Durch die Anderungen entstehen keine erheblichen Auswirkungen auf die 6ko-
nomischen, 6kologischen und sozialen Dimensionen des Nachhaltigkeits-Checks.
G. Digitaltauglichkeits-Check

Die Griindung des LZFI und die Ergéinzung des § 95 LHO fordern die Digitalitit.
Die anderen Anderungen sind digitalitdtsneutral.

H. Sonstige Kosten fiir Private

Keine.
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Staatsministerium Stuttgart, 12. Juni 2025
Baden-Wiirttemberg

Ministerprisident

An die
Prisidentin des Landtags
von Baden-Wiirttemberg

Sehr geehrte Frau Landtagsprasidentin,

als Anlage iibersende ich Thnen gemdf3 Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des
Landes Baden-Wiirttemberg den von der Landesregierung beschlossenen Gesetz-
entwurf zur Anderung der Landeshaushaltsordnung fiir Baden-Wiirttemberg und
des Beteiligungsfondsgesetzes Baden-Wiirttemberg. Ich bitte Sie, die Beschluss-
fassung des Landtags herbeizufiihren. Die Zustidndigkeit liegt beim Ministerium
fiir Finanzen.

Mit freundlichen Griiflen

Kretschmann
Ministerprasident
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Der Landtag wolle beschlieen,

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu
erteilen:

Gesetz zur Anderung der
Landeshaushaltsordnung fiir Baden-
Wiirttemberg und des Beteiligungsfonds-
gesetzes Baden-Wiirttemberg

Artikel 1

Anderung der Landeshaushaltsordnung
fiir Baden-Wiirttemberg

Die Landeshaushaltsordnung fiir Baden-Wiirttemberg
vom 19. Oktober 1971 (GBL. S. 428), die zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBI.
2024 Nr. 114, S. 2) gedndert worden ist, wird wie folgt
geédndert:

1. § 9 wird folgender Absatz 3 angefligt:

»(3) Bei der Oberfinanzdirektion Baden-Wiirttemberg
wird das Landeszentrum Finanzmanagement mit der
Aufgabe

1. der stindigen Beratung der Beauftragten fiir den
Haushalt,

2. der regelméBigen Sichtung von Daten und

3. der Durchfithrung von Korrekturmafinahmen, die
mit Zustimmung des Beauftragten fiir den Haus-
halt erfolgen, soweit diese nicht origindre Aufgabe
einer Kasse oder Zahlstelle darstellen,

bei allen buchungspflichtigen Vorgéngen im Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes
eingerichtet. Bei der Wahrnehmung dieser Aufga-
ben verarbeitet das Landeszentrum Finanzmanage-
ment in gemeinsamer datenschutzrechtlicher Ver-
antwortlichkeit mit den Dienststellen die personen-
bezogenen Daten der Buchung, soweit dies fiir die
Zwecke der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln,
der Abwicklung der Buchfiihrung, des Zahlungs-
verkehrs, der Rechnungslegung, des Mahnwesens,
der Beitreibung von Forderungen und der Sicher-
stellung der Revisionssicherheit erforderlich ist.*

2. § 14 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein
Semikolon ersetzt.

b) Es wird folgende Nummer 5 angefiigt:
,,5. eine Ubersicht iiber die Sonderabgaben.

3. In § 33 Satz 2 wird das Wort ,,einzubringen* durch die
Worter ,,parlamentarisch zu beschlielen* ersetzt.
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4. § 34 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

,»(3) Die Leistung von Ausgaben fiir Investitionen und
das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung sol-
cher Ausgaben bediirfen nicht der Einwilligung des
Finanzministeriums, soweit nicht in den Verwaltungs-
vorschriften des Finanzministeriums zur Haushalts-
und Wirtschaftsfiihrung des jeweiligen Haushaltsjahrs
etwas anderes bestimmt ist.*

5. § 34a wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,,Die Landesober-
kasse Baden-Wiirttemberg™ durch die Worter
»Das Landeszentrum Finanzmanagement® er-
setzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Sie* durch das Wort
B8 ersetzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort ,,sie“ durch das Wort
,,es' ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Worter ,,der Landes-
oberkasse Baden-Wiirttemberg® durch die Worter
,dem Landeszentrum Finanzmanagement® ersetzt.

6. § 38 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) MaBinahmen nach Absatz 1 Satz 1 bediirfen nicht
der Einwilligung des Finanzministeriums, soweit nicht
in den Verwaltungsvorschriften des Finanzministeri-
ums zur Haushalts- und Wirtschaftsfithrung des jewei-
ligen Haushaltsjahres etwas anderes bestimmt ist.*

7. § 50 wird folgender Absatz 7 angefiigt:

»(7) Sind im Vollzug aufgrund anderer rechtlicher Be-
stimmungen Beamtinnen und Beamte, Richterinnen
und Richter sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in den Landesdienst zu {ibernehmen, so gelten die
dafiir erforderlichen Stellen zusitzlich in der entspre-
chenden Wertigkeit fiir die Dauer von 24 Monaten als
im Staatshaushaltsplan bewilligt. Nach diesem Zeit-
raum sind diese Beschéftigten in andere geeignete,
freie und besetzbare Stellen einzuweisen. Soweit bei
der entsprechenden Verwaltung hierfiir keine geeig-
neten Stellen zur Verfiigung stehen, gelten Leerstellen
der entsprechenden Wertigkeit als bewilligt; die Ab-
sédtze 5 und 6 gelten entsprechend.*

8. § 95 wird folgender Absatz 3 angefligt:

»(3) Die Vorlage- und Auskunftspflicht nach den Ab-
sdtzen 1 und 2 umfasst auch elektronisch gespeicherte
Daten sowie deren automatisierten Abruf.*

9. § 110 wird wie folgt gedndert:
a) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

,Im Falle des Satz 2 stellen sie fiir Zwecke der
Rechnungslegung einen Jahresabschluss sowie ei-
nen Lagebericht in sinngeméfer Anwendung des
Handelsgesetzbuches auf mit Ausnahme der Vor-
schriften iiber die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung.*
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b) Es wird folgender Satz 4 angefiigt:

,Daneben richtet sich die Aufstellung eines nicht
bundesrechtlich oder europarechtlich geforderten
Nachhaltigkeitsberichts nach dem Errichtungsge-
setz, dem sonstigen Errichtungsakt oder der Sat-
zung der landesunmittelbaren juristischen Person
des offentlichen Rechts.*

Artikel 2

Anderung des Beteiligungsfondsgesetzes
Baden-Wiirttemberg

In § 13 Absatz 1 des Beteiligungsfondsgesetzes Baden-
Wiirttemberg vom 15. Oktober 2020 (GBI. S. 944), das
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember
2021 (GBL. S. 1009, 1010) gedndert worden ist, wird das
Wort ,,quartalsweise* durch das Wort ,,jahrlich® ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkiindung in
Kraft.
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

1. Zielsetzung

Zum einen sollen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt wer-
den (§§ 14, 33 LHO). Zum anderen dienen die Anderungen dem Abbau sowie der
Vermeidung von Biirokratie und tragen somit zu einer noch effizienteren Verwal-
tung bei (§§ 9, 34, 34a, 38, 50, 110 LHO und § 13 BetFoG). Dariiber hinaus dienen
die Anderungen der Digitalisierung von Verwaltungsablaufen (§§ 9, 95 LHO).

II. Inhalt

Die Anderung der Landeshaushaltsordnung erfolgt an neun Stellen. Die Ande-
rung des Beteiligungsfondsgesetzes erfolgt an einer Stelle.

1. § 9 Absatz 3 LHO

Im neuen § 9 Absatz 3 LHO werden die Aufgaben des LZFI beschrieben. Kon-
kret muss die Qualitét des gesamten Datenbestandes durch eine strukturierte und
kontinuierliche Sichtung gewihrleistet werden. Dadurch werden notwendige Kor-
rekturbedarfe zeitnah erkannt, die Beauftragten fiir den Haushalt dariiber infor-
miert und die Durchfiihrung sichergestellt. In Einzelfdllen wird das LZFI auch
Korrekturbuchungen der betroffenen Dienststellen bearbeiten, soweit diese die
notwendigen Korrekturen nicht selbst durchfiihren kénnen. Somit werden Korrek-
turen im Jahresabschluss auf ein Minimum reduziert. Nur dadurch ist es moglich,
einen korrekten Jahresabschluss und somit eine Haushaltsrechnung zu erstellen.
Zudem konnen aus den festgestellten Sachverhalten Hinweise fiir Optimierungs-
und Qualifizierungsbedarfe gewonnen werden, sodass den Dienststellen Korrek-
turhinweise, Anleitungen sowie konkrete Schulungsangebote zur Verfiigung ge-
stellt werden kdnnen. Weiterhin regelt der neue § 9 Absatz 3 LHO, dass das LZFI
fiir die Erledigung der zugewiesenen Aufgaben — neben den weiterhin fachlich
zustdndigen Dienststellen — aus datenschutzrechtlicher Sicht gemeinsam Verant-
wortlicher im Sinne des Artikel 4 Nummer 7 Datenschutz-Grundverordnung wird
und bildet die datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage fiir eine rechtméfBige Ver-
arbeitung personenbezogener Daten.

2. § 14 Absatz 1 Satz 1 LHO

Aufgrund eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Juli 2003
(2 BvL 1/99, 4/99, 6/99, 16/99, 18/99, 1/01) ist vorgesehen, in § 14 Absatz 1
Satz 1 LHO eine Nummer 5 einzufiigen, wonach den Haushaltspldnen eine
Dokumentation iiber alle Sonderabgaben als Anlage beizufiigen ist. Dies wurde
faktisch bereits seit der Erstellung des Doppelhaushalts 2005/2006 umgesetzt
und soll klarstellend normiert werden.

3.§ 33 Satz2 LHO

Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15.November 2023 (2 BvF
1/22) geht hervor, dass es nicht geniigt, wenn der Entwurf des Nachtragshaus-
haltsgesetzes bis zum Ende des Haushaltsjahres in den Landtag eingebracht wird,
sondern er muss bis dahin auch parlamentarisch beschlossen werden. Dies wird
nun umgesetzt.

4. § 34 Absatz 3 LHO

Aufgrund einer gleichzeitigen Anderung des § 38 Absatz 2 LHO wird auch in
dem iiberwiegend klarstellenden § 34 Absatz 3 LHO das Regel-Ausnahmever-
haltnis umgekehrt, sodass es grundsitzlich keiner Einwilligung des Finanzminis-
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teriums mehr fiir Verpflichtungserméchtigungen filir Investitionen bedarf. Aus-
nahmen kdnnen jedoch im Ermessen des Finanzministeriums in den Verwaltungs-
vorschriften des Finanzministeriums zur Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung des
jeweiligen Haushaltsjahres geregelt werden, damit das Finanzministerium im Be-
darfsfall seiner Kontrollfunktion nachkommen kann. Zudem wird das Einwilli-
gungserfordernis des Finanzministeriums fiir das Leisten von Ausgaben in Inves-
titionen abgeschaftt, weil dieses nur aufgrund der damaligen Regelungen iiber die
Verschuldung des Landes relevant war und seit einiger Zeit iiberholt ist.

5.§ 34a LHO

In § 34a LHO wird die gednderte Zusténdigkeit fiir die Verarbeitung von Ge-
schiftspartnerdaten nachvollzogen, welche von der Landesoberkasse Baden-
Wiirttemberg auf das neu gegriindete LZFI iibergeht.

6. § 38 LHO

Das Regel-Ausnahmeverhiltnis in § 38 Absatz 2 LHO soll umgekehrt werden, so-
dass es grundsitzlich keiner Einwilligung des Finanzministeriums filir Verpflich-
tungserméchtigungen bedarf, vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in den
Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Haushalts- und Wirtschafts-
filhrung des jeweiligen Haushaltsjahres.

7. § 50 Absatz 7 LHO

Die bisher in § 3 Absatz 18 StHG 2025/2026 enthaltene Regelung zu kommuna-
len Wahlbeamten soll in § 50 LHO als Absatz 7 neu aufgenommen werden.

8. § 95 Absatz 3 LHO

Es ist vorgesehen, einen neuen Absatz 3 einzufiigen, wonach die bisher bereits
geregelte Vorlage- und Auskunftspflicht an den Rechnungshof nach den Absit-
zen 1 und 2 auch elektronisch gespeicherte Daten sowie deren automatisierten
Abruf umfasst. Die Regelung entspricht § 95 Absatz 3 Bundeshaushaltsordnung
(BHO), der wiederum eine EU-Regelung zu elektronisch gespeicherten Daten
aus Artikel 6 Absatz 3 Satz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europiischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 aufgreift.

9. § 110 Sétze 3 bis 4 LHO

In § 110 LHO soll der Verweis auf das Handelsgesetzbuch fiir die Wirtschafts-
fiihrung, Buchfiihrung und Rechnungslegung von landesunmittelbaren juristischen
Personen des 6ffentlichen Rechts dergestalt begrenzt werden, dass etwaige zukiinf-
tige Regelungen im Handelsgesetzbuch zu Nachhaltigkeitsberichtspflichten von
dem Verweis ausgenommen sind. Dadurch soll erreicht werden, dass die iiber-
wiegend nur wegen des Verweises auf die Regelungen des Handelsgesetzbuches
betroffenen landesunmittelbaren juristischen Personen des offentlichen Rechts von
der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Euro-
pdischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 ausgenommen wer-
den, die auf Bundesebene voraussichtlich im Handelsgesetzbuch umgesetzt wird.
Demgegeniiber sollen die weniger aufwendigen landesrechtlichen Nachhaltigkeits-
berichtspflichten Geltung behalten.

10. § 13 Absatz 1 BetFoG

Aufgrund der Tatsache, dass der Beteiligungsfonds Baden-Wiirttemberg auf Basis
des Beteiligungsfondsgesetzes nur eine Beteiligung an einem Unternehmen im
Rahmen einer Stabilisierungsmalnahme einging, ist es im Sinne des Biirokratie-
abbaus ausreichend, dem Landtag zukiinftig jahrlich statt quartalsweise tiber Sta-
bilisierungsmaBnahmen zu berichten.
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III. Alternativen

Die Erginzung des § 9 LHO um Absatz 3 ist erforderlich, weil ohne die Einrich-
tung des LZFI eine kompetente Beratung und Unterstiitzung der Beauftragten des
Haushalts sowie der Anwendenden nicht erfolgen kann. Es wird weiterhin eine
hohe Anzahl von Fehlbuchungen entstehen, welche durch eine fehlende zentrale
Qualitdtssicherung nicht zeitnah festgestellt und korrigiert werden wiirde.

Alternativ zu der Umsetzung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts in den
§§ 14, 33 LHO wire es moglich, die Vorgaben zu beachten und umzusetzen, ohne
dies ausdriicklich normativ zu verankern, so wie es bisher bei den Sonderabgaben
der Fall war. Um die grofitmogliche Anwendungssicherheit zu gewahrleisten, er-
scheint es jedoch sinnvoll, die Vorgaben auch normativ umzusetzen.

Anstelle die Ausnahmen in den Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums
zur Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung des jeweiligen Haushaltsjahres zu regeln,
konnte man alternativ dazu die Ausnahmen auch unmittelbar in § 34 Absatz 3
LHO regeln. Eine Regelung der Ausnahmen in den Verwaltungsvorschriften des
Finanzministeriums zur Haushalts- und Wirtschaftsfiihrung des jeweiligen Haus-
haltsjahres fiihrt demgegeniiber jedoch zu weniger Biirokratie, da eine schnellere
und weniger aufwendige Anpassung an geénderte Umstdnde moglich ist.

Die Anderung von § 34a LHO dient der Stirkung und einfacheren Umsetzung
der Funktionentrennung im Sinne von § 77 LHO, wonach derjenige, der Anord-
nungen im Sinne von § 70 LHO erteilt oder daran mitwirkt, nicht an Zahlungen
oder Buchungen beteiligt sein darf. Bislang erfolgte diese Trennung innerhalb der
Landesoberkasse Baden-Wiirttemberg iiber eigene Teams und Berechtigungsrol-
len, was die Flexibilitdt im Bereich Organisation und Personaleinsatz sehr einge-
schrinkt hat. Es ist keine andere Regelung ersichtlich, die Flexibilitdt und Funk-
tionentrennung gleichermafen ermdglicht.

Im Hinblick auf die Anderung in § 38 Absatz 2 LHO konnte man die Ausnah-
men auch unmittelbar in § 38 Absatz 2 LHO regeln. Eine Regelung der Ausnah-
men in den Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Haushalts- und
Wirtschaftsfiihrung des jeweiligen Haushaltsjahres fiihrt demgegeniiber jedoch zu
weniger Biirokratie, da eine schnellere und weniger aufwendige Anpassung an
gednderte Umsténde moglich ist.

Die Uberfiihrung von § 3 Absatz 18 StHG 2025/2026 in § 50 Absatz 7 LHO
ermoglicht es, die Regelung nicht in das néchste Staatshaushaltsgesetz als Zeit-
gesetz aufnehmen zu miissen. Denn die Alternative der erneuten Regelung im
Staatshaushaltsgesetz als Zeitgesetz wire deutlich aufwendiger als die einmalige
Regelung in der Landeshaushaltsordnung und widerspricht der Gesetzessyste-
matik.

Alternativ konnte man die bisherige Fassung des § 95 Absatz 3 LHO belassen,
da es sich bei Artikel 6 Absatz 3 Satz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 um eine
»Kann-Regelung® handelt. Gemél Artikel 6 Absatz 3 Satz 3 der Verordnung
(EU) 2016/679 kann die nationale Rechtsgrundlage unter anderem Regelungen
dazu enthalten, welche Arten von Daten verarbeitet werden diirfen und welche
Verarbeitungsvorgénge und -verfahren angewandt werden diirfen.

Eine Alternative zu der Anderung in § 110 LHO wire, die nur mittelbar be-
troffenen landesunmittelbaren juristischen Personen des dffentlichen Rechts nicht
von der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der Richtlinie (EU) 2022/2464 des
Europédischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 auszunehmen.
Dies wiirde allerdings zu einer Bindung von hohen zeitlichen, personellen und
monetédren Ressourcen sowie Fachkompetenz fiihren.

Es gibt kein alternatives Vorgehen zu der geplanten Anderung in § 13 Absatz 1
BetFoG, das gleichermallen geeignet wire, den biirokratischen Aufwand zu redu-
zieren.
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IV. Finanzielle Auswirkungen

Durch die Anderung des § 9 Absatz 3 LHO ergeben sich einmalig zusitzliche
Lizenzkosten fiir die Nutzung des SAP-Systems durch die Beschéftigten des LZFI
in Hohe von insgesamt 41 650 Euro. Hinzu kommt eine jahrliche Wartungspau-
schale in Hohe von circa 7 000 Euro. Beide Kostenpositionen werden durch vor-
handene Ansitze gedeckt. Die fiir das Jahr 2025 und die Folgejahre veranschlag-
ten 20 Stellen beim LZFI fithren zudem zu keinen Mehrkosten der offentlichen
Haushalte. Die Finanzierung erfolgt vollstdndig durch Stelleneinsparungen an an-
derer Stelle. Im Ergebnis sind keine finanziellen Auswirkungen ersichtlich.

Durch die anderen Anderungen entstehen ebenfalls keine zusitzlichen Kosten.
Voraussichtlich werden im Gegenteil durch die Vermeidung von Biirokratie sogar
Kosten reduziert. So fiihrt beispielsweise die Anderung in § 110 LHO dazu, dass
andernfalls drohende Kosten in Héhe von 500 000 Euro im ersten Jahr und weite-
ren rund 250 000 Euro jahrlich verhindert werden.

V. Biirokratievermeidung, Priifung Vollzugstauglichkeit

Der neue § 9 Absatz 3 LHO hat lediglich verwaltungsinterne Auswirkungen und
fiihrt zu einer einmalig umzusetzenden Modifizierung der Verfahrensabldufe. Da-
mit werden die Beauftragten fiir den Haushalt der jeweiligen Dienststelle entlas-
tet, um die weiterhin dezentral zu erledigenden Aufgaben kiinftig mit verbesserter
Qualitdt erledigen zu kdnnen. Dadurch wird Folgeaufwand vermieden. Es konnte
daher von einer Biirokratielastenschitzung abgesehen werden.

Da die Vorgaben aus den zugrunde liegenden Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts eingehalten werden miissen, ist beziiglich der geplanten Ande-
rungen in §§ 14 Absatz 1 Satz 1, 33 Satz 2 LHO der Biirokraticaspekt ohne Be-
deutung.

Die Anderungen in §§ 34 Absatz 3, 38 Absatz 2 LHO dienen dem Abbau von
bislang bestehender Biirokratie durch die Umkehrung des Regel-Ausnahmever-
héltnisses.

Die Anderung des § 34a LHO erhoht die Flexibilitit dadurch, dass die Funk-
tionentrennung nicht mehr innerhalb der Landesoberkasse Baden-Wiirttemberg
erfolgt, sodass daraus bislang resultierende Trennungen von Teams und Berechti-
gungsrollen entfallen. Dies dient dem Abbau von Biirokratie.

Da § 50 Absatz 7 LHO eine Bewilligungsfiktion enthilt, dient die Anderung der
Biirokratievermeidung.

Die geplante Anderung in § 95 Absatz 3 LHO erweitert lediglich den Anwen-
dungsbereich von § 95 LHO auf digitale Daten, sodass die Regelung biirokratie-
neutral ist.

Durch die Anderung des § 110 LHO kénnen die bisherigen und deutlich weniger
aufwendigen landesrechtlichen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
beibehalten werden. Eine Nichtumsetzung der Regelung wiirde dagegen zu einer
hohen Bindung von unter anderem personellen Ressourcen und Fachkompetenz
fiihren. Denn durch den Umfang der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der
Richtlinie (EU) 2022/2464 entsteht ein hoher Verwaltungsaufwand. Die Regelung
dient damit der Biirokratievermeidung. Die Vollzugstauglichkeit wird nicht be-
eintrachtigt.

Die Anderung in § 13 Absatz 1 BetFoG dient dem Abbau bislang bestehender
Biirokratie.

Insgesamt dienen die Anderungen dem Abbau beziehungsweise der Vermeidung
von Biirokratie und vereinfachen den bereits bewidhrten Vollzug oder fligen sich
ohne Aufwand in die bisherige Vollzugspraxis ein.
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VI. Nachhaltigkeits-Check

Durch die Anderungen entstehen keine negativen Auswirkungen auf die &kono-
mischen, 6kologischen und sozialen Dimensionen der Leitfragen des Nachhaltig-
keits-Checks gemdl Nummer 4.4 der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung
und der Ministerien zur Erarbeitung von Regelungen (VwV Regelungen).

VII. Digitaltauglichkeits-Check

Durch den neuen § 9 Absatz 3 wird das bereits bestehende SAP-System durch die
Mitwirkung des LZFI effektiver genutzt und eine korrekte Bearbeitung sicher-
gestellt. Dazu nutzen die Beschiftigten des LZFI die bereits von den Beauftragten
fiir den Haushalt verwendeten IT-Verfahren. Damit bleiben bisher bereits tiber-
wiegend elektronisch abgewickelte Vorgidnge weiterhin elektronisch. Die Kom-
munikation inklusive mdglicher Schulungen mit den Beauftragten fiir den Haus-
halt und dem LZFT erfolgt ebenfalls elektronisch.

Die Anderung in § 95 Absatz 3 LHO schafft eine Rechtsgrundlage fiir die digitale
Datenverarbeitung durch den Rechnungshof und fordert somit die Digitalisierung.

Alle anderen Anderungen sind im Hinblick auf Digitalititsaspekte als neutral zu
betrachten.

VIII. Sonstige Kosten fiir Private

Es entstehen keine sonstigen Kosten fiir Private.

B. Einzelbegriindung
Zu Artikel 1 (Anderung der Landeshaushaltsordnung fiir Baden-Wiirttemberg)

Zu Nummer 1 (§ 9 Absatz 3)

Das kamerale Haushaltsmanagementsystem des Landes wurde mit der Integration
des Kassenverfahrens sowie zum Teil aufgrund verschiedener rechtlicher Anfor-
derungen unter Beriicksichtigung der SAP-Zielarchitektur ,,S/4 HANA® komplett
neu aufgebaut. Seit Januar 2023 werden haushalts- und finanzwirtschaftliche Pro-
zesse so weit wie moglich einheitlich und in einem System integriert abgebildet.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die Sicherstellung der medienbruchfreien
Verarbeitung von E-Rechnungen und die Einfiihrung eines IT-unterstiitzten tech-
nisch einheitlichen Geschiftsprozesses fiir die Beschaffung. Insgesamt hat sich
hierdurch auch fiir die Anwendenden die Komplexitdt bei der Bedienung des
SAP-Systems, insbesondere im Zusammenhang mit buchungspflichtigen Vor-
géngen, erhoht. Die Erfahrungen im ersten Jahr des Produktivbetriebs des neuen
SAP-Systems sowie der ersten Jahresabschliisse haben gezeigt, dass es noch er-
hebliche Anstrengungen erfordert, die Qualitdt der Daten und Buchungen in den
SAP-Systemen zu verbessern. Fiir die Nutzenden des Systems und insbesondere
fiir die Beauftragten fiir den Haushalt ist es essenziell wichtig, eine kompetente
Stelle zu haben, welche diese bei allen fachlichen Fragen zur Durchfiihrung von
buchungspflichtigen Vorgingen berit und unterstiitzt. Aktuell wird diese Aufgabe
noch von einer Organisationseinheit des Landesbetriebs IT Baden-Wiirttemberg,
dem sog. SAP Competence Center (SCC), mangels anderweitiger Zusténdigkeit
voriibergehend wahrgenommen. Das SCC ist jedoch origindr nur fiir den techni-
schen Betrieb des SAP-Systems und nicht fiir fachliche Beratungen bei der An-
wendung des Systems zustdndig. Hinzu kommt, dass auch der technische Betrieb
des neuen Systems aufwendiger und komplexer geworden ist, sodass das SCC die
vorhandenen Ressourcen kiinftig wieder hierauf konzentrieren muss. Die fach-
liche Beratung muss also dauerhaft und kompetent an einer anderen Stelle ver-
ortet werden. Zentrales Ziel ist, in allen Dienststellen die Aufgaben im Bereich
der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln, der Abwicklung der Buchfiihrung, des
Zahlungsverkehrs, der Rechnungslegung, des Mahnwesens, der Beitreibung von
Forderungen und der Sicherstellung der Revisionssicherheit wahrzunehmen sowie
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reibungslose Geschéftsprozesse zu gewdhrleisten. Nur so konnen in der Praxis
zentrale Elemente wie die Haushaltsplanung, der Haushaltsvollzug einschlieBlich
steuerlicher Meldungen sowie die Haushaltsrechnung gewéhrleistet werden. Das
Finanzministerium Baden-Wiirttemberg als SAP-Systeminhaber des Haushalts-
managementsystems hat daher bei der Oberfinanzdirektion Baden-Wiirttemberg
das LZFI gegriindet.

Durch die Aufgabenzuweisung an das LZFI sollen die vorgenannten Ziele erreicht
werden. Im Einzelnen sind dies bedarfsorientierte Beratungstétigkeiten, kontinu-
ierliche Qualifizierung der Nutzenden fiir eine Kompetenzerhhung in der Sys-
temnutzung, die notwendige Qualitétssicherung durch Monitoring und Unterstiit-
zung bei etwaigen Korrekturen. Damit das LZFI diese Aufgaben kiinftig effektiv
und effizient erfiillen kann, ist der dauerhafte Zugriff auf alle Daten des SAP-Sys-
tems notwendig. Zugleich soll mit dem neuen § 9 Absatz 3 LHO die gemeinsame
Verantwortung des LZFI mit den weiterhin fachlich zustidndigen Dienststellen
fiir die Erledigung der zugewiesenen Aufgaben aus datenschutzrechtlicher Sicht
zugewiesen werden. Hiermit wird das LZFI auch Verantwortlicher im Sinne des
Artikel 4 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europédischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natiirlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABIL. L 119 vom
4. Mai 2016, S. 1, ber. ABI. L 314 vom 22. November 2016, S. 72).

§ 9 Absatz 3 LHO bildet die Rechtsgrundlage fiir die Einrichtung des LZFI und de-
finiert dessen Aufgaben. Die in den Nummern 1 bis 3 des § 9 Absatz 3 Satz 1 LHO
genannten Aufgaben des LZFI beziehen sich grundsitzlich auf alle buchungs-
pflichtigen Vorgidnge im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes.
Im Einzelnen betrifft dies die Bereiche der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln,
die Abwicklung der Buchfiihrung, des Zahlungsverkehrs, der Rechnungslegung,
des Mahnwesens, der Beitreibung von Forderungen und der Sicherstellung der
Revisionssicherheit.

Hervorzuheben ist, dass das LZFI auf die gesamten Buchungsdaten des Landes
Zugriff haben muss, um den vollstdndigen Prozess bei allen Einnahmen und Aus-
gaben des Landes qualitdtssichern zu konnen. In der Vergangenheit hat sich ge-
zeigt, dass in allen Bereichen und in jeder Stufe des Prozesses verschiedenste Feh-
ler vorkommen kdnnen. Mit dem Einsatz des neuen SAP-Haushaltsmanagement-
systems, welches zuvor teilweise aus nicht integrierten Verfahrensteilen sowie
aus dem iiber eine Schnittstelle angebundenen System der Kasse bestand, wirken
nun alle Verfahrensteile integrativ zusammen. Dadurch hat sich die Komplexitat
bei der Bedienung des Systems erhoht, da ein einzelner Fehler zu verschiede-
nen Folgefehlern fiihren kann und auch bei Korrekturen alle Verfahrensteile des
Systems beriicksichtigt werden miissen. Daher miissten die Anwender bei der
Bedienung des Systems eigentlich einen Uberblick iiber alle Verfahrensteile ha-
ben. Die Vielzahl der Anwender kann jedoch in der Regel, auch aus technischen
Gesichtspunkten, nur ihren jeweiligen Arbeitsbereich iiberblicken. Aus diesem
Grund ist es erforderlich, ein zentrales Expertenteam zu implementieren, wel-
ches die Gesamtzusammenhinge und Verfahrensabhingigkeiten des SAP-Haus-
haltsmanagementsystems umfassend kennt und eine kompetente Unterstiitzung
und Beratung leisten kann. Mithilfe der Zentralisierung kdnnen zusitzlich durch
das Erkennen von gleichartigen Fehlern konkrete Handlungsanleitungen und ent-
sprechende Schulungsbausteine erstellt und zur Verfiigung gestellt werden. Des
Weiteren konnen auch wichtige Bedarfe erkannt und beschrieben werden, um das
System kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Da Fehler in allen
Bereichen entstehen kdnnen und miteinander zusammenhingen konnen, ist der
Gesamtzugriff auf alle buchungspflichtigen Daten unerlésslich.

§ 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 LHO sieht in erster Linie die Beratung der Beauf-
tragten fiir den Haushalt durch das LZFI im Einzelfall sowie bei generellen Frage-
stellungen in diesem Zusammenhang vor. Ziel ist es, das Wissen der Beauftragten
fiir den Haushalt sowie der weiteren Anwendenden durch den Einsatz des LZFI
stetig zu steigern, damit die Beauftragten fiir den Haushalt sowie die weiteren An-
wendenden trotz des neuen und komplexen Haushaltsmanagementsystems kiinftig
Fehler moglichst vermeiden konnen und bei Bedarf eine kompetente Beratung
fiir die Beseitigung von Fehlern haben. Nur so koénnen diese ihrer Verantwortung
vollumfanglich gerecht werden.
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Neben der Unterstiitzung der Beauftragten fiir den Haushalt durch die Beratungs-
titigkeit des LZFI gehort die regelméBige Sichtung der Daten zu den Aufga-
ben dieser neuen Organisationseinheit. Sie dient der stdndigen und strukturier-
ten Qualitdtssicherung der Buchungsvorginge. Zur Ausfiihrung dieser Aufgabe
werden den Beauftragten fiir den Haushalt der jeweiligen Dienststelle insbeson-
dere Checklisten seitens des LZFI zur Verfiigung gestellt, die anhand aktueller
Problemlagen immer wieder aktualisiert werden miissen. Die korrekte Ausfiih-
rung der periodischen Aufgaben aus den Checklisten wird sodann vom LZFI
iiberpriift, um die Qualitdt der Buchungsdaten zu optimieren und kiinftig einen
hoheren Standard zu gewéhrleisten. Hierfiir ist ein stidndiger Zugriff auf die bu-
chungspflichtigen Vorginge erforderlich.

§ 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 LHO dient dazu, den in Nummer 1 und 2 fest-
gestellten Korrekturbedarf auch in den Fillen ordnungsgemil umzusetzen, bei
denen der Beauftragte fiir den Haushalt der jeweils betroffenen Dienststelle nicht
selbst die erforderlichen Korrekturen durchfiihren kann. In diesem Fall muss je-
doch grundsédtzlich immer die Zustimmung des Beauftragten fiir den Haushalt
der betroffenen Dienststelle durch das LZFI eingeholt werden. Die konkrete Vor-
gehensweise im Hinblick auf die Zustimmung ist in den Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften des Ministeriums fiir Finanzen zur Landeshaushaltsordnung fiir
Baden-Wiirttemberg (VV-LHO) zu § 9 Absatz 3 geregelt.

Lediglich KorrekturmaBinahmen nach § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 LHO, die
im Aufgabenbereich von Kassen oder Zahlstellen liegen, diirfen wegen des Prin-
zips der Funktionentrennung nach § 77 Satz 1 LHO nur von diesen, nicht aber
vom LZFI durchgefiihrt werden. Dementsprechend erhalten Beschiftigte des
LZFI keine technischen Berechtigungsrollen fiir Kassen und Zahlstellen. Dies
hat zum Hintergrund, dass Korrekturmafinahmen mit Bezug zu Anordnungsdaten
regelméBig eine verantwortliche Mitwirkung an Anordnungen im Sinne des § 70
Satz 2 LHO darstellen. Wiirde das LZFI also im Wege der Korrekturmafinahmen
an Anordnungen mitwirken und zugleich Aufgaben einer Kasse oder Zahlstelle
durchfiihren, wiirde das LZFI beide Funktionen wahrnehmen. Aufgrund von § 77
Satz 1 LHO diirfen jedoch Personen, die an Anordnungen verantwortlich mit-
wirken, nicht an Zahlungen oder Buchungen beteiligt sein. Letzteres ist nach
§ 70 Satz 1 LHO alleine Aufgabe von Kassen oder Zahlstellen.

§ 9 Absatz 3 Satz 2 LHO stellt die datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage im
Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e, Absatz 3 und Absatz 4 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) fiir das LZFI dar, gemeinsam mit den weiterhin ver-
antwortlichen 6ffentlichen Stellen des Landes Baden-Wiirttemberg, personenbe-
zogene Daten im Hinblick auf alle buchungspflichtigen Vorgénge im Haushalts-,
Kassen und Rechnungswesen zu verarbeiten.

Dabei wird das LZFI fiir die Erledigung der zugewiesenen Aufgaben — neben den
weiterhin fachlich zustdndigen Dienststellen — aus datenschutzrechtlicher Sicht
gemeinsam Verantwortlicher im Sinne des Artikel 4 Nummer 7 DSGVO. In einer
gesonderten gemeinsamen Vereinbarung der obersten Landesbehdrden des Lan-
des Baden-Wiirttemberg werden Festlegungen getroffen, wer von den gemeinsam
Verantwortlichen, welche Verpflichtung im Sinne der DSGVO, insbesondere hin-
sichtlich der Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Person gemif3 den Arti-
keln 13 und 14 DSGVO, zu erfiillen hat. Damit die notwendige Bindungswirkung
fiir alle Verantwortlichen herbeigefiihrt werden kann und die Vorgaben, die Arti-
kel 26 DSGVO an die Transparenz stellt, eingehalten werden konnen, wird eine
gemeinsame innerdienstliche Anordnung vorbereitet und dann entsprechend ver-
offentlicht.

Zu Nummer 2 (§ 14 Absatz 1 Satz 1)

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 17. Juli 2003 (2 BvL
1/99, 4/99, 6/99, 16/99, 18/99, 1/01) ausgefiihrt, dass den Haushaltsplédnen eine
Dokumentation iiber alle Sonderabgaben als Anlage beizufiigen ist. Vor diesem
Hintergrund ist vorgesehen, in § 14 Absatz 1 Satz 1 LHO eine Nummer 5 einzu-
fligen, wonach den Haushaltsplédnen eine Dokumentation {iber alle Sonderabga-
ben als Anlage beizufiigen ist. Dies wurde faktisch bereits seit der Erstellung des
Doppelhaushalts 2005/2006 umgesetzt und soll klarstellend normiert werden.
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Zu Nummer 3 (§ 33 Satz 2)

Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15.November 2023 (2 BvF
1/22) geht hervor, dass es nicht geniigt, wenn der Entwurf des Nachtragshaus-
haltsgesetzes bis zum Ende des Haushaltsjahres in den Landtag eingebracht wird,
sondern er muss bis dahin auch parlamentarisch beschlossen werden. Dies wird
nun umgesetzt.

Zu Nummer 4 (§ 34 Absatz 3)

Aufgrund einer gleichzeitigen Anderung des § 38 Absatz 2 wird auch in dem
iiberwiegend klarstellenden § 34 Absatz 3 LHO das Regel-Ausnahmeverhélt-
nis umgekehrt, sodass es grundsétzlich keiner Einwilligung des Finanzministe-
riums mehr fiir Verpflichtungserméachtigungen fiir Investitionen bedarf. Ausnah-
men konnen jedoch im Ermessen des Finanzministeriums in den Verwaltungs-
vorschriften des Finanzministeriums zur Haushalts- und Wirtschaftsfilhrung des
jeweiligen Haushaltsjahres geregelt werden, damit das Finanzministerium im
Bedarfsfall seiner Kontrollfunktion nachkommen kann. Zudem wird das Ein-
willigungserfordernis des Finanzministeriums fiir das Leisten von Ausgaben in
Investitionen abgeschafft, weil dieses nur aufgrund der damaligen Regelungen
iiber die Verschuldung des Landes relevant war und seit dem Wegfall von § 21
Haushaltsgrundsétzegesetz (HGrG) iiberholt ist. Die Regelung der Ausnahmen
in den Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Haushalts- und Wirt-
schaftsfiihrung des jeweiligen Haushaltsjahres ermdglicht eine kurzfristige Reak-
tion auf neue Umsténde. Die Anderung in § 34 Absatz 3 LHO bezieht sich nicht
nur auf investitionsbezogene Ausgaben, sondern auch auf investitionsbezogene
Verpflichtungserméchtigungen. § 38 LHO regelt gesetzessystematisch allgemeine
Verpflichtungserméchtigungen und § 34 Absatz 3 LHO regelt speziell Verpflich-
tungen zur Leistung von Ausgaben fiir Investitionen. Diese Gesetzessystematik
soll beibehalten werden. Bei der Formulierung der neuen Fassung wurde eine
doppelte Verneinung gewihlt, um den Ausnahmecharakter von Regelungen in
den Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Haushalts- und Wirt-
schaftsfiihrung des jeweiligen Haushaltsjahres zu betonen.

Zu Nummer 5 (§ 34a)

Aufgrund der Schaffung des LZFI und dessen Aufgabenzuschnitts werden die
Aufgaben von der Landesoberkasse Baden-Wiirttemberg in § 34a LHO im Zu-
sammenhang mit der zentralen Geschéftspartnerverwaltung vom LZFI iibernom-
men. Die Anderung von § 34a LHO dient der Stiirkung und einfacheren Um-
setzung der Funktionentrennung im Sinne von § 77 LHO, wonach derjenige,
der Anordnungen im Sinne von § 70 LHO erteilt oder daran mitwirkt, nicht an
Zahlungen oder Buchungen beteiligt sein darf. Bislang erfolgte diese Trennung
innerhalb der Landesoberkasse Baden-Wiirttemberg iiber eigene Teams und Be-
rechtigungsrollen, was die Flexibilitidt im Bereich Organisation und Personalein-
satz sehr eingeschrankt hat. Durch den Zusténdigkeitswechsel wird die Landes-
oberkasse Baden-Wiirttemberg zukiinftig flexibler im Hinblick auf Organisation
und Personaleinsatz und die Funktionentrennung wird zugleich noch einfacher
sichergestellt, da die zu trennenden Tatigkeiten von unterschiedlichen Einheiten
vorgenommen werden.

Zu Nummer 6 (§ 38 Absatz 2)

Das Regel-Ausnahmeverhéltnis in § 38 Absatz 2 LHO soll umgekehrt werden,
sodass es grundsitzlich keiner Einwilligung fiir Verpflichtungsermachtigungen
bedarf, vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in den Verwaltungsvorschrif-
ten des Finanzministeriums zur Haushalts- und Wirtschaftsfithrung des jeweiligen
Haushaltsjahres. Ausnahmen kdnnen dann im Ermessen des Finanzministeriums
in den Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Haushalts- und Wirt-
schaftsfiihrung des jeweiligen Haushaltsjahres geregelt werden, damit das Finanz-
ministerium im Bedarfsfall seiner Kontrollfunktion nachkommen kann. Grund-
sétzlich werden zunéchst alle Verpflichtungserméchtigungen im Haushaltsplan
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veranschlagt und der Haushaltsplan wird als Gesetz vom Landtag verabschiedet.
Danach folgt im Vollzug die Phase der Inanspruchnahme der Verpflichtungser-
machtigungen. In dieser Phase muss derjenige, der eine im verabschiedeten Haus-
haltsplan enthaltene Verpflichtungserméchtigung in Anspruch nehmen mdochte,
derzeit vor der tatséchlichen Inanspruchnahme die Einwilligung des Finanzminis-
teriums gemdl § 38 Absatz 2 LHO einholen, soweit kein Verzicht erfolgt. Da das
Parlament die Verpflichtungsermichtigungen bereits im Rahmen der Haushalts-
verabschiedung beschlossen hat, hat das Parlament bereits eine Entscheidung zu
den konkretisierten Verpflichtungserméchtigungen getroffen; die wenigen Aus-
nahmen etwaiger nicht konkretisierter Verpflichtungserméchtigungen sind den-
noch gesetzlich legitimiert und zudem scharf begrenzt. Parlamentsvorbehalt und
Bestimmtheitsgrundsatz werden eingehalten. Die Regelung der Ausnahmen in
den Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Haushalts- und Wirt-
schaftsfiihrung des jeweiligen Haushaltsjahres ermoglicht vor diesem Hintergrund
lediglich eine kurzfristige Reaktion auf neue Umstéinde in der Vollzugsphase. Die
Anderung gilt nicht fiir iiber- oder auerplanméBige Verpflichtungsermachtigun-
gen. Bei der Formulierung der neuen Fassung wurde eine doppelte Verneinung
gewihlt, um den Ausnahmecharakter von Regelungen in den Verwaltungsvor-
schriften des Finanzministeriums zur Haushalts- und Wirtschaftsfithrung des je-
weiligen Haushaltsjahres zu betonen.

Zu Nummer 7 (§ 50 Absatz 7)

Zur haushalterischen Umsetzung insbesondere des Riickkehrrechts fiir kommu-
nale Wahlbeamte gelten die erforderlichen Stellen und Leerstellen in der ent-
sprechenden Wertigkeit als im Staatshaushaltsplan bewilligt. Der Bezug zu den
Vorschriften des § 50 Absétze 5 und 6 LHO wird hergestellt. Die Regelung war
vorgriffsweise im Staatshaushaltsgesetz 2023/2024 (StHG 2023/2024) aufgenom-
men worden, da die Anderung im Rahmen von § 52 der Gemeindeordnung Ba-
den-Wiirttemberg noch nicht beschlossen war. Die Uberfiihrung in die LHO ist
notwendig, da das Staatshaushaltsgesetz als Zeitgesetz keine dauerhafte Regelung
schaffen kann.

Zu Nummer 8 (§ 95 Absatz 3)

Es ist vorgesehen, in § 95 LHO einen neuen Absatz 3 einzufiigen, wonach die
Vorlage- und Auskunftspflicht an den Rechnungshof nach den Absdtzen 1 und 2
auch elektronisch gespeicherte Daten sowie deren automatisierten Abruf umfasst.
Die Regelung entspricht § 95 Absatz 3 BHO, der wiederum eine EU-Regelung zu
elektronisch gespeicherten Daten aus Artikel 6 Absatz 3 Satz 3 der Verordnung
(EU) 2016/679 aufgreift. Gemal Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e
der Verordnung (EU) 2016/679, ist die Verarbeitung personenbezogener Daten
fiir die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im 6ffentlichen Interesse liegt oder die
in Ausiibung 6ffentlicher Gewalt erfolgt, rechtméBig. Dabei kann sich die Rechts-
grundlage gemdl Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679
auch aus dem nationalen Recht ergeben. Gemél Artikel 6 Absatz 3 Satz 3 der
Verordnung (EU) 2016/679 kann die nationale Rechtsgrundlage unter anderem
Regelungen dazu enthalten, welche Arten von Daten verarbeitet werden diirfen
und welche Verarbeitungsvorgénge und -verfahren angewandt werden diirfen.
§ 95 LHO enthélt derzeit keine Regelung, welche Daten verarbeitet werden
diirfen und welche Verarbeitungsverfahren angewendet werden diirfen. Mit der
Einfiigung von § 95 Absatz 3 LHO wird eine entsprechende Regelung vorge-
nommen. Im gesetzessystematischen Gleichlauf mit den Regelungen des § 95
Absatz 1 und 2 LHO erfolgt der Abruf elektronisch gespeicherter Daten nur auf
Verlangen des Rechnungshofs, sodass sich der Rechnungshof nicht einfach selbst
die Daten beschaffen kann.

Zu Nummer 9 (§ 110 Sétze 2 bis 4)
Durch die Richtlinie (EU) 2022/2464 wird eine Verpflichtung zu einer umfassen-

den Nachhaltigkeitsberichterstattung im Rahmen des Lageberichts als Teil des
Jahresabschlusses flir bestimmte, dort genannte, insbesondere grofe Unterneh-
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men sowie kleine, mittlere und grof3e Kapitalgesellschaften, eingefiihrt. Unabhin-
gig von einer origindren Betroffenheit von der Richtlinie (EU) 2022/2464 droht
fiir landesunmittelbare juristische Personen des 6ffentlichen Rechts, welche ihre
Biicher unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches fiihren,
nach den derzeitigen Regelungen in § 110 Satz 3 LHO eine Verpflichtung zur
Nachhaltigkeitsberichterstattung, sobald diese bundesrechtlich im Handelsgesetz-
buch zwecks Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 normiert ist. Denn in
§ 110 Satz 3 LHO ist festgelegt, dass landesunmittelbare juristische Personen
des offentlichen Rechts einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht unter ent-
sprechender Anwendung der fiir gro3e Kapitalgesellschaften geltenden Regelun-
gen aufzustellen haben, sofern sie ihre Biicher unter Anwendung der Vorschriften
des Handelsgesetzbuches fiihren. Da eine vollumfangliche Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung nach der Richtlinie (EU) 2022/2464 zu einer Bindung von hohen
zeitlichen und personellen Ressourcen sowie Fachkompetenz fiihren wiirde, sollen
alle nicht origindr durch die Richtlinie betroffenen landesunmittelbaren juristi-
schen Personen des offentlichen Rechts keine solche Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung erbringen miissen.

In § 110 LHO soll daher der Verweis auf das Handelsgesetzbuch fiir die Wirt-
schaftsfithrung, Buchfiihrung und Rechnungslegung von landesunmittelbaren juris-
tischen Personen des oOffentlichen Rechts dergestalt begrenzt werden, dass etwaige
zukiinftige Regelungen im Handelsgesetzbuch zu Nachhaltigkeitsberichtspflich-
ten von dem Verweis ausgenommen sind. Dadurch soll erreicht werden, dass die
nur mittelbar betroffenen landesunmittelbaren juristischen Personen des &ffent-
lichen Rechts von der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der Richtlinie (EU)
2022/2464 ausgenommen werden, die auf Bundesebene voraussichtlich im Han-
delsgesetzbuch umgesetzt wird. Demgegeniiber sollen die weniger aufwendigen
landesrechtlichen Nachhaltigkeitsberichtspflichten wie beispiclsweise die Teil-
nahme an der sogenannten KLIMAWIN Geltung behalten.

Zu Artikel 2 (Anderung des Beteiligungsfondsgesetzes Baden-Wiirttemberg)

Der Beteiligungsfonds Baden-Wiirttemberg legt dem Landtag derzeit quartals-
weise eine Ubersicht liber den Stand einer einzigen Stabilisierungsmafinahme vor.
Die Umstellung von der quartalsweisen Unterrichtung des Landtags auf einen
jéhrlichen Turnus leistet einen Beitrag zum Biirokraticabbau sowie zur Entlastung
der Ressourcen, insbesondere in personeller Hinsicht.

Die Intention der quartalsweisen Unterrichtung war urspriinglich, Uberblick iiber
den Entwicklungsstand der StabilisierungsmaBnahmen zu liefern. Dieser Uber-
blick ist angesichts einer einzigen Stabilisierungsmafinahme nicht notwendig.
Der Informationsgehalt der Unterrichtung des Landtags kann im Hinblick auf die
Vertraulichkeit nur eingeschriinkt sein, da Privat- und Geschéftsgeheimnisse der
Unternehmen im Hinblick auf die Verdffentlichung der Ubersicht {iber den Stand
der Stabilisierungsmafinahme zu wahren sind. Die relevante Information findet in
Ausschiissen statt, da hier Vertraulichkeit gewahrt ist. Diese Unterrichtung bleibt
unverdndert bestehen.

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
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C. Ergebnis der Beteiligung im offiziellen Anhorungsverfahren

Das Ministerium fiir Finanzen hat fiir das Gesetz zur Anderung der Landeshaus-
haltsordnung fiir Baden-Wiirttemberg und des Beteiligungsfondsgesetzes Baden-
Wiirttemberg das Anhorungs- und Beteiligungsverfahren durchgefiihrt. Ange-
schrieben wurden die Ressorts, der Landesbeauftragte fiir den Datenschutz und
die Informationsfreiheit Baden-Wiirttemberg, der Rechnungshof Baden-Wiirt-
temberg sowie die Oberfinanzdirektion Baden-Wiirttemberg. Verbidnde wurden
nicht angehort. Fristende fiir eine Stellungnahme war der 28. Mai 2025. Parallel
wurde der Gesetzentwurf auf dem Beteiligungsportal des Landes Baden-Wiirt-
temberg verdffentlicht und konnte anschlielend von den Biirgerinnen und Biir-
gern kommentiert werden. Daneben wurde auch der Normenpriifungsausschuss
beteiligt. Die Anregungen des Normenpriifungsausschusses zu einzelnen Punkten
des Gesetzentwurfs wurden iliberwiegend und soweit aus fachlicher Sicht gebo-
ten beriicksichtigt. Der vorliegende Gesetzentwurf enthélt gegeniiber der Fassung,
die in die Anhorung gegeben wurde, lediglich Abweichungen, die vom Normen-
priifungsausschuss angeregt wurden, da keine sonstigen Anderungsanregungen
eingegangen sind. Das Ministerium fiir Landesentwicklung und Wohnen Baden-
Wiirttemberg, das Ministerium fiir Soziales, Gesundheit und Integration Baden-
Wiirttemberg, das Ministerium fiir Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-
Wiirttemberg, das Ministerium fiir Soziales, Gesundheit und Integration Baden-
Wiirttemberg sowie der Rechnungshof Baden-Wiirttemberg haben sich mit dem
Entwurf ausdriicklich einverstanden erklart. Weitere Riickmeldungen sind nicht
eingegangen.

17



	Landtag von Baden-Württemberg
	17. Wahlperiode
	Drucksache 17 / 8972
	12.6.2025
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung für 
	Baden-Württemberg und des Beteiligungsfondsgesetzes 
	Baden-Württemberg


